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Her Einsatzbericht - Reiseverbot für Linkenabgeordnete [#223327] 

eezus Ihre IFG-Anfrage (E-Mail) vom 13. Juni 2021 

ich komme zurück auf Ihren Antrag vom 13. Juni 2021. 

Heinrich-Mann-Allee 103 

14473 Potsdam 

bpolp.referat.71@polizei.bund.de 

www.bundespolizei.de 

Potsdam, 19. August 2021 

71-1000 11-0003 - 21-26 

8 1 Absatz 1 IFG gewährt jedermann nach Maßgabe des Gesetzes einen Zugang zu amtlichen 

Informationen. Gleichwohl verpflichtet das IFG nicht zur Erstellung dieser Informationen. 

Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, wenn die Ausschlussgründe der 88 3 ff. 

IFG greifen. 

Das angefragte Dokument, der Einsatzbericht vom 12. Juni 2021, ist als Verschlusssache — 

Nur für den Dienstgebrauch (VS-NfD) eingestuft. 

Nach 8 3 Nr. 4 IFG besteht kein Anspruch auf Informationszugang, wenn die Informationen 

einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen 

oder organisatorischen Schutz von Verschlusssachen geregelten Geheimhaltungs- oder Ver- 

traulichkeitspflicht oder einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegt. 

Diese Einstufung wird aktuell bestätigt. 

Insofern kann Ihrem Auskunftsbegehren nicht entsprochen werden. 

Gebührenentscheidung: 

Diese Auskunft ergeht kostenfrei. 

BANKVERBINDUNG Bundeskasse - Dienstort Kiel ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam 

Deutsche Bundesbank Filiale Hamburg Haus 44 

IBAN DE18 2000 0000 0020 0010 66 VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn Kunersdorfer Straße m 

BIC MARKDEF1200 Linien 91, 92, 93, 96, 99 Zertifikat seit 2014 
audit berufungfamilie 

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.bundespolizei.de in der Rubrik Datenschutz / Datenverarbeitung.



seırezvona Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho- 

ben werden. 

Der Widerspruch kann beim Bundespolizeipräsidium, Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Pots- 

dam schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer An- 

meldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. 

Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@bpolp.de-mail.de 

Mit freundlichen Grüßen 

 


